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"Sondergebiet an der Römer-
I strasse" 

Bezugsplon: Bebauungsplan .Mihlpfod-Stiefel"/ genehmigt v. RP. am 03.01. 1980 
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IUt Inltrafttreten die .. a Beba~WngJ~planea treten alle anderen Vor
echr1~ten auaer Kraft, d1ea gilt insbesondere f~r den o . a . Bezugs
plan. • 

llechtegrundlagen dieses BebellWlgsplanea sind: 

Das BuncSeabauge .. tz (aa.uG) Y<* 6 . 7. 1979 (BGBl I S . 949) 
Die Baunut.zung.verordllung (BaQNVO) vo. 15. 9. 1977 (BCBl I S. 1763) 
Die Planzeichenverordnung (Planzv 81) va. 3. 7. 1981 (BGBl I s. 833) 
Die Landetabauordnung fUr Baa.Jl WUrtt .. berg (LBO) VOJa 28 . 11 . 1983 
Ge . Bl. S . 770) 

Sowie die jeweiligen ergänzenden Rechtwverordnungen und Verwaltunga
voraohriften . 

Leonberg, den 30.01.1987 

Gefertigt: 



Zeichenerklärung 

PLANUllGSRECHT ( § 9 BBauG, BauNVO) 

Art und llaB der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BBaU:;) 

so SOnstiges Sondergebiet ( s 11 BauNVO) 

YI. Zahl der Vollgescrosse- Höchstgrenze (§ 17(4)u. § 18 BauNVOl 

0,8 Grundflächenzahl ( I 19 BauNVO) 

@ Geschoßflächenzahl (§ 20 BauNVO) 

BaUiolllise, 1\berbaubare Grundstilr::kaflächen (§ 9 (1) 2 BB&J:;) 

0 

g E~~ 

abweichende ßaUiolllise (§ 22 (4) BauNVOl 

Baugrenzen, geschoßweise unterschiedlich festgeaetzt 
(§ 23 (1) u. (3) Baui'M)) 



Flächen für stellplätze (§ 9 (1) 4 B&!.lt:i) 

r~ ----, 
t St t L _____ J 

Verkehrsflächen ( § 9 ( 1) 11 B&!.lt:i) 

• 

v~. 3&0.503 l.S&'Io 
4--- -:-36.L5--

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (§ 9 (1) 11 BBa~) 

Anpflanzen von B/iuren (§ 9 ( 1) 25 a BBa~) 

Höhenlage der Verkehrsflächen C§ 9 (21 BBalt:il 

.. 

·--- Grenze des rä\ZIIlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
(§ 9 (7) BBalt:i) 

X X X X X 1\bgreriZunq der Cebiete ro 1 und ro 2 

BAUORDNUNGSRECHT (§ 73 (1) LDO) 

FO Fl.acMach (§ 73 (1) 1 LOO) 

Hmox max. Gebä\Xlehöhe Uber fes~legtan Gelände (§ 73 (1) 7 LOO) 

ERKLÄRUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE 

Bauaebiet mit Zahl der Vollaeschosse 
t weckbestimmung mit max. Gebäudehöhe 

Grundflächenzahl Geschoßflächenzahl 

Bauweise 

Dachform 



Te>xtte>il 

In Ergänzung der Planzeichnung samt Zeichenerklärung wird 
fol gendes festgesetzt: 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung (§§ 1 - 15 BauNVO) 

Sonstiges Sondergebiet gern . § 11 (3) BauNVO mit der 
Zweckbestinunung "Großflächiger Einzelhandelsbetrieb 
für Höbel und Einric htungsgegenstände " . 

Zulässig sind max. 25 000 m' Verkaufsflächen für Ein
zelhandelswaren. 

1. 1 Die Verkaufsflächen für 11öbel und Einrichtunqsoegen
stände, einschl. Nitnahme- und Abholmarkt , sind be
grenzt auf max. 24 000 m' . 

Die den Einrichtungsgegenständen zuordenbaren Einzel
handelswaren: Teppiche, Fußbodenbeläge, Gar dinen , 
Heimtextilien, Elektroeinbaugeräte und Beleuchtungs
körper sind nicht als ausgeweitete Fachsortimente, 
sondern als Ergänzung zu Möbeln - i n branchenüblichem 
Anteil in einem Möbelhaus - zu führen. 

1 . 2 Die Verkaufsflächen für das Randsortiment sind be-
grenzt auf max . 1 000 m' Verkaufsfläche . Die Verkaufs
flächen für die Randsortiment e sind nur in den Geschossen 
UG . , EG. und 1 . OG . zulässig (§ 1 (4) BauNVO). Sie sind 
beschränkt auf folgende Branchen: Hausrat, Glas, Keramik 
und Geschenkartike l. 

1 . 3 Im Gebiet SO 1 können zusätzlich als Ausnahme Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsräume sowie Schank- und Speisewirt
schaften und Vergnügungsstätten begr enzt auf insgesamt 
2 500 m' Nutzf läche zugelassen werden ( § 1 (7) BauNVO). 

1.4 Im Gebiet SO 2 s ind nur Anlagen und Nutzunge n zulässig , 
die das \'lohnen nicht "'esentl ich stören (§ 1 (4) Nr . 2 
BauNVO). 

1 . 5 Ausnahmsweise können l~ohnungen für Aufsichts- und Be
reitschaftspersonen sowie für Betriebs inhaber und Be
triebsleiter zugelassen werden. 

2 . ~!aß der baulichen Nutzung ( §§ 16 - 21 BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone. 

2 .1 Stel lplätze und Garagen i n Vollgeschossen oberhalb der 
Geländeoberfläche bleiben bei der Ermittlung de r Ge
schoßfläche unberücksichtigt (§ 21 a (4) Nr . 3 BauNVO). 

2 . 2 Als Ausnahme kann die zulässige Geschoßfläche um die 
Fläc he notwendiger Stellplätze, die unterhalb der Ge
ländeoberfläche erstellt werden, e rhöht werden. Die 
Erhöhung darf max. 10 % der zulässigen Geschoßfläche 
betragen (§ 21 a (5) BauNVO) . 



3. Zahl der Vollaeschosse (§ 16 BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone. 

4. Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BBauG, § 22 BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone. 

Abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO) 

PUr die abweichende Bauweise a gilt: 

Offene Bauweise, jedoch Gebäudelängen über 50 m zu
lässig . 

5 . Oberbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BBauG 

und § 23 BauNVO) 

entsprechend Festlegunq im Lageplan . 

Ausnahmsweise kann ein Vortreten von Gebäudeteilen 
über die festgelegte Baugrenze bis max. 1 m zuge
lassen werden. 

6 . Garagen und Stellplätze ( § 9 ( 1 l Nr. 4 BBauG und § 12 

(6) BauNVO) 

Oberirdische Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze sind nur inner
halb der ausgewiesenen Flächen zulässig. 

7. Verkehrsflächen <§ 9 (1) Nr. 11 BBauG) 

Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist unverbindlich . 

8. Anschluß an die Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr . 11 BBauG) 

Die an der Max-Eyth-Straße zulässigen Stellplätze 
dienen ausschließlich zu9unsten betriebszugehöriger 
Personen. Eine Nutzung als Grundstückszufahrt für den 
Kunden-Parkierungsverkehr ist unzulässig. 

I 



9. Schutzflächen (§ 9 (1) Nr. 24 BBauG) 

10. 

1 0. 1 

10.2 

10.3 

Zum Schutze der angrenzenden Bebauung gegen Lärmbe
einträchtigungen durch Anlieferung und Anlogen für 
den ruhenden Verkehr (Stellplätze, TG-Zufahrt) sind 
im südlichen Bereich des Bebauungsplangebietes ge
eignete Lärmschutzeinrichtun9en (z. B. Lärmschutz
wände) vorzusehen. 

Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 BBauG) 

Der im Plan zur Anpflanzung von Einzelbäumen entlang 
der Post straße und der Max-Eyth-Straße vorgegebene 
Standort darf um max. 1,50 m verändert werden. 

Oberirdische Stellplätze sind mit heimischen Laubbtiu~en 
zu bepflanzen, mind. 1 Baum je 100 m2 Stellplatzfläche. 
Die nach 10.1 anzupflanzenden Einzelbäume sind hierbei 
nicht anzurechnen·. 

l1indestens 2 000 m• der Dachflächen der Gebäude sind zu 
begrünen. 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen !§ 73 LBO) 

1. Dachform, Dachneigung (§ 73 (1) Nr. 1 LBO) 

entsprechend Planeinschrieb - Nut~unqsschablone . 

Ausnahmsweise können andere Dachformen zugelassen 
werden, wenn diese städtebaulich begründet sind. 

2. . Äußere Gestaltung (§ 73 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1 Mater ialien, deren Oberflächen einen hohen Reflexions
grad haben, sind als Außenwandflächen unzulässig. 

2.2 Die flächenhafte Verwendung greller, ungebrochener 
Farbtöne ist unzulässig. 

2.3 Zur Gliederung der Baukörper entlang öffentlicher Er
schließungsstraßen ist nach max . 30 m Gebäudelänge 
ein Gebäudeversatz bzw. Gebäudenut in einer Breite 
von mind. 2,50 mundeiner Tiefe von mind. 1,00 m 
vorgeschrieben. 

2.4 Werbeanlagen dürfen nur am (nicht auf) Gebäude und 
nur für die örtlich angebotene Leistunq angebracht 
werden. 

3. Außenant.ennen ( § 7 3 ( 1) Nr. 3 LBO) 

Pro ~ebäude ist nur 1 Außenantenne zulässig. 

4. Freileitunaen (§ 73 (1) Nr. 4 LBO) 

Alle der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen 
sind unterirdisch zu verlegen. 



5. Gestaltung der unbebauten Flächen der Baugrundstücke 
{ § 7 3 ( 1 ) Nr. 5 LBO) 

~lind . 30 % der oberirdischen Stellplatzfltichen müssen 
mit wasserdurchlässigen Materialien hergestellt werden . 

6. Müllbehälter (§ 73 (t) Nr. 5 LBO) 

Standplätze für Müllbehälter sind durch Bepflanzung 
von öffentlichen Verkehrsflächen, bzw . angrenzenden 
Grundstücken, abzuschirmen. 

7. Abstandsflächen (§ 73 (1) Nr. 6 LBO) 

Die Tiefe der Abstandsflächen muß mind. 0,25 der 
Wandhöhe der baulichen Anlagen betragen . Sie darf 
jedoch 2,50 m nicht unterschreiten. 

8. Höhe der Gebäude (§ 73 {1) Nr. 7 LBO) 

Festlegung der maximalen Dachhöhe entsprechend Plan
einschrieb - Nutzungsschablone. 

Di e maximal ZUlässigenHöhenbegrenzungen beziehen sich 
auf die festgelegte Geländeoberfläche . Die Festlegung 
der Geländeoberfläche erfolgt im Zuge der Baugenehmi
gung. Den Genehmigungsun'terlagen sind beglaubigte Ge
ländeprofile beizufügen . 

Ausnahmsweise können die festgelegten Höhenbegrenzungen 
für untergeordnete Bauteile bis max. 3,50 m überschritten 
werden (z. B. Aufzugsschächte, Klimaanlagen, Kamine, Glas
dächer, \1ohnungen etc.) . 

III . Hinweis 

Auf dem Grundstück Poststraße 86 befi ndet sich ein 
Brauchwasserbr unnen . Er unterliegt den geltenden 
wasserrechtlichen Vorschriften. 


